Stephan Holländer:

Digital Rights Management.  Eine EU-Richtlinie und die damit verbundenen verschiedenen Ansätze in der Umsetzung in nationales Recht, am Vorabend der Einführung von Windows Vista

Mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (2001/29/EC) wurden die Mitgliedsländer aufgefordert diese Bestimmungen in nationales Urheberrecht umzusetzen. An Beispielen verschiedener Urheberrechtsgesetze von Mitgliedsländer und Nichtmitgliedsländer soll die Pluralität der Ansätze im Umgang mit Digital Rights Management (DRM)aufgezeigt werden. Den Begriff einer "technisch geeigneten Massnahme" wird in den nationalen Urheberechtsgesetzen gar nicht umschrieben oder nach dem Rechtsverständnis der jeweiligen Länder verschieden ausgelegt. 

Mit der Einführung einer neuen Generation von Software und Hardware droht die europäische Gesetzgebung ausgehebelt zu werden. Das Recht der Nutzer auf eine digitale Privatkopie wird sehr eingeschränkt. Am Vorabend der Markteinführung neuer Betriebs- und Anwendungsprogramme sowie einer leistungsstärkeren Hardware wird in mehreren Mitgliedsländern an einer zweiten Novellierung der nationalen Urheberrechtsgesetze gearbeitet, die die Balance zwischen den Rechten der Werkurheber und den Nutzern weiter verändern wird.  

Was Bibliotheken und ihre Nutzer im Umgang mit Digital Rights Management wissen sollten. Warum deutsche Nutzer nicht das tun dürfen, was beispielsweise dänische Nutzer und dänischen Bibliotheken gestattet ist.
